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(54) SCHNITTSCHUTZ, SOWIE VERFAHREN UND VERWENDUNG HIERZU

(57) Der Gegenstand der vorliegenden Erfindung be-
trifft ein Verfahren zur Herstellung eines Schnittschutzes
für unter Sanitärfliesen befindliche Dichtungsfolien, um-
fassend die Schritte: Herstellung eines Schlauchge-
stricks, Plätten des Schlauchgestricks, sodass ein min-
destens zwei-lagiges Gestrickband vorliegt, wobei zur
Herstellung des Schlauchgestricks ein schnittfestes Fi-

lamentgarn und ein Draht miteinander zu dem Schlauch-
gestrick verstrickt werden. Zudem betrifft die Erfindung
ein Schnittschutz für unter Sanitärfliesen befindliche
Dichtungsfolien, eine Verwendung und ein Verfahren zur
Ausbildung von Silikonfugen zur weiteren Abdichtung
von auf mindestens einer Dichtungsfolie befindlichen Sa-
nitärfliesen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Schnittschutzes für zumindest teilweise unter
Sanitärfliesen befindliche Dichtungsfolien gemäß An-
spruch 1.
[0002] Weiter betrifft die Erfindung einen Schnittschutz
für zumindest teilweise unter Sanitärfliesen befindliche
Dichtungsfolien gemäß Anspruch 5.
[0003] Zudem betrifft die Erfindung eine Verwendung
eines rundgestrickten und danach geplätteten Gestricks
aus mindestens einem schnittfesten Filamentgarn und
einem Draht als Schnittschutz für zumindest teilweise
unter Sanitärfliesen befindliche Dichtungsfolien gemäß
Anspruchs 8.
[0004] Nicht zuletzt betrifft die Erfindung ein Verfahren
zur Ausbildung von Silikonfugen zur weiteren Abdichtung
von zumindest teilweise auf mindestens einer Dichtungs-
folie befindlichen Sanitärfliesen gemäß Anspruch 9.
[0005] Die Verwendung von Silikonfugen in Sanitärbe-
reichen wie in Badezimmern zur zusätzlichen Abdich-
tung von Nasszellen wie Duschen oder Badewannen ist
bekannt. Hierbei werden Fliesen, die auf Dichtungsfolie
oder Dichtungsmasse angeordnet sind und/oder die
nicht mit Mörtel oder anderer Fugenmasse verfugt sind,
in dem Bereich der jeweiligen Nasszelle mit Silikon ver-
fugt. Es kann erforderlich sein, dass die Silikonfugen ent-
fernt und/oder erneuert werden müssen. Dies erfolgt in
der Regel mit scharfen Gegenständen wie Messern. Da-
bei kann es dazu kommen, dass die darunterliegende
Dichtungsfolie oder Dichtungsmasse durch das verwen-
dete Messer oder ein anderes scharfes Werkzeug be-
schädigt wird.
[0006] Aus der DE 10 2017 100 723 A1 ist ein strei-
fenartiges Schnittschutzelement auf faseriger Basis be-
kannt, wobei ein Teil der Fasern Aramidfasern sind. Wei-
ter vorgesehen ist, dass ein weiterer Teil der Fasern Po-
lyamidfasern ist.
[0007] Aus der EP 2 405 067 A1 ist ein Dicht- und Mon-
tageband mit einer Trägerfolie aus einem ersten, bieg-
samen Material bekannt, wobei die Trägerfolie zwei Be-
reiche bildet und wobei an der Trägerfolie ein Schnitt-
schutz-Streifen angeordnet ist, der aus einem zweiten,
flexiblen Material ausgebildet ist, welches schnittschutz-
fest ist.
[0008] Aus der DE 10 2017 113 345 A1 ist ein Gebäu-
debereich bekannt, insbesondere ein Feucht- und Nass-
bereich eines Gebäudes, mit einem Boden- oder Wand-
aufbau, der eine Dehnungsfuge aufweist, wobei, entlang
der Dehnungsfuge eine Dichtebene vorgesehen ist, wel-
che die Dehnungsfuge abdeckt und welche mindestens
in einem Bereich entlang der Dehnungsfuge dehnbar ist,
und wobei ein Schnittschutz so raumseitig vor oder in
der Dichtebene angeordnet ist, dass sich der sich
Schnittschutz entlang der Dehnungsfuge erstreckt und
dass der Schnittschutz schwimmend so gelagert ist, dass
er im Falle einer Bewegung des Boden- oder Wandauf-
baus relativ zu der Dichtebene beweglich ist.

[0009] Aus der WO 2004 / 011 707 A2 ist ein Verbund-
stoff bekannt, vorzugsweise ein Faser- und/oder Faser-
verbundstoff, zum Verbinden, insbesondere zur Rissü-
berbrückung, und/oder zum Abdichten bzw. Auskleiden
und/oder statischen Verstärken von mindestens einer
starren Fläche oder zwei zueinander beweglichen Flä-
chen. Dieser Verbundstoff schützt gegen Wasser,
Feuchtigkeit, Nässe oder Gasen oder Chemikalien. Der
Verbundstoff ist als Maschenware, insbesondere als Ge-
stricke oder Gewirke, über ein Einfaden- oder Kettfaden-
system hergestellt.
[0010] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Verfahren zur Herstellung eines Schnittschutzes, ei-
nen Schnittschutz, eine Verwendung und ein Verfahren
zur Ausbildung von Silikonfugen zu schaffen, bei wel-
chen das Risiko der Beschädigung einer unter der Sili-
konfuge befindlichen Dichtungsfolie verhindert wird.
[0011] Diese und weitere Aufgaben werden gelöst
durch ein Verfahren nach Anspruch 1, einen Schnitt-
schutz nach Anspruch 5, eine Verwendung nach An-
spruch 8 und ein Verfahren nach Anspruch 9.
[0012] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den abhängigen Ansprüchen angegeben oder werden
nachstehend im Zusammenhang mit der Beschreibung
der Erfindungen angegeben.
[0013] Die Erfindung schließt die technische Lehre ein,
dass bei einem Verfahren zur Herstellung eines Schnitt-
schutzes für zumindest teilweise unter Sanitärfliesen be-
findliche Dichtungsfolien, die Schritte umfasst sind: Her-
stellung eines Schlauchgestricks, Plätten des Schlauch-
gestricks, sodass ein mindestens zwei-lagiges Gestrick-
band vorliegt, wobei zur Herstellung des Schlauchge-
stricks ein schnittfestes Filamentgarn und ein Draht mit-
einander zu dem Schlauchgestrick verstrickt werden.
[0014] Eine Ausführungsform sieht ferner vor, dass bei
einem Verfahren zur Herstellung eines Schnittschutzes
für Dichtungselemente wie Dichtungsfolien oder Dich-
tungsmassen, insbesondere für einen Schnittschutz für
zumindest teilweise unter Sanitärfliesen befindliche
Dichtungselemente wie Dichtungsfolien oder Dichtungs-
massen, die Schritte umfasst sind: Herstellung eines
Schlauchgestricks, Plätten des Schlauchgestricks, so-
dass ein mindestens zweilagiges Gestrickband vorliegt,
wobei zur Herstellung des Schlauchgestricks ein schnitt-
festes Filamentgarn und ein Draht miteinander zu dem
Schlauchgestrick verstrickt werden, sodass ein
Schlauchgestrick aus einem textilen Teil und einem me-
tallischen Teil, welches insbesondere aramidfaserfrei ist,
realisiert wird. In einer Ausführungsform werden statt Sa-
nitärfliesen andere Fliesen, Kacheln oder andere plat-
tenförmige Elemente vorgesehen. Das Schlauchgestrick
ist bevorzugt als Links-Rechts-Schlauchgestrick ausge-
bildet. In einer Ausführungsform wird das Schlauchge-
strick mit zwei unterschiedlichen Materialien realisiert:
einem metallischen Material wie beispielsweise einem
Drahtgestrick und einem anderen entweder metallischen
oder nichtmetallischem Material. Bevorzugt wird als
zweites Material ein nichtmetallisches Material verwen-
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det. Das zweite Material kann insbesondere ein Textilm-
aterial sein, wobei das zweite Material bevorzugt kein
Aramid ist, sodass das Schlauchgestrick aramidfaserfrei
ausgebildet ist. In einer weiteren Ausführungsform ist das
Schlauchgestrick polyamidfaserfrei ausgebildet. In einer
bevorzugten Ausführungsform ist das Schlauchgestrick
somit polyamidfaserfrei und aramidfaserfrei ausgebildet.
Das erste Material ist bevorzugt ein Draht insbesondere
ein Edelstahldraht. Insbesondere wird als erstes Material
der Werkstoff 1.4404 verwendet. In einer Ausführungs-
form wird als zweites Material ein Werkstoff verwendet,
der eine Zugfestigkeit in einem Bereich von mindestens
1.500 N/mm2 aufweist, weiter bevorzugt von mindestens
2.000 N/mm2 und am meisten bevorzugt von mindestens
2.500 N/mm2 und vorzugsweise eine Zugfestigkeit von
mindestens 3.000 N/mm2 aufweist. In einer Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass das zweite Material eine
Zugfestigkeit von maximal 5.000 N/mm2, weiter bevor-
zugt von maximal 4.500 N/mm2 und am meisten bevor-
zugt von maximal 4.000 N/mm2 aufweist. Bevorzugt wird
als zweites Material ein Werkstoff mit einer Zugfestigkeit
in dem Bereich von etwa 2.000 N/mm2 bis etwa 5.000
N/mm2, bevorzugt im Bereich von etwa 3.000 N/mm2
bis etwa 4.000 N/mm2 verwendete. Als zweites Material
kommt somit bevorzugt ein PE-Material, somit eine PE-
Hochleitstungsfaser, oder insbesondere auch ein PBBO-
Material zur Anwendung. Somit sieht eine bevorzuget
Ausführungsform ein Gestrick aus einem metallischen
Werkstoff, vorzugsweise einem Edelstahldraht und wei-
ter bevorzugt einem Draht aus dem Werkstoff 1.4404
und einem nicht-metallischen Werkstoff, insbesondere
einem PE- oder PBBO-Werkstoff mit einer bevorzugten
Zugfestigkeit im Bereich von etwa 3.000 N/mm2 und et-
wa 4.000 N/mm2 vor. Als zweites Material kann auch
eine PE-Faser wie UHMWP (UHMW-PE) eingesetzt wer-
den.
[0015] Die Drahtstärke bzw. der Durchmesser der ein-
gesetzten Materialien liegt bevorzugt in einem Bereich
von etwa 0,01 mm bis etwa 1,0 mm, weiter bevorzugt
von etwa 0,05 mm bis etwa 0,5 mm und am meisten
bevorzugt von etwa 0,1 - 0,2 mm. Andere Durchmesser-
bereich in den hier angegebenen Bereichen sind mög-
lich.
[0016] Draht und/oder Faser - Feinheit liegen bevor-
zugt in einem Bereich von etwa 100 bis etwa 700 dtex,
weiter bevorzugt von etwa 200 bis etwa 600 dtex und am
meisten bevorzugt in einem Bereich von etwa 300 bis
etwa 500 dtex. Die Feinheit der beiden unterschiedlichen
Materialien kann dabei unterschiedlich ausgebildet oder
in einer Ausführungsform auch gleich ausgebildet sein.
[0017] Als Maschenlänge wird bevorzugt eine Ma-
schenlänge in einem Bereich von etwa 25 mm und größer
pro 10 Reihen, weiter bevorzugt von etwa 30 mm oder
größer pro 10 Reihen und am meisten bevorzugt von
etwa 31 mm und größer pro 10 Reihen, etwa von 32 mm
oder 35 mm pro zehn Reihen gewählt.
[0018] Mindestens eine Faser / Draht, bevorzug beide
Fasern / Draht haben einen etwa kreisförmigen Quer-

schnitt. Der Querschnitt ist bevorzugt über die gesamte
Länge der Faser konstant, kann aber in anderen Ausfüh-
rungsformen zumindest abschnittsweise über die Länge
veränderlich ausgebildet sein. In noch anderen Ausfüh-
rungsformen kann zumindest ein Querschnitt von der
Kreisform abweichen und beispielsweise eine ovale
Form aufweisen.
[0019] In einer weiteren Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass das Gestrick mit einer vorgegebenen Teilung
mit einem Durchmesser im Bereich von 0,05 mm bis 0,5
mm pro einer Nadelzahl im Bereich von etwa 5 Nadeln
bis etwa 20 Nadeln hergestellt wird.
[0020] Das Schlauchgestrick wird als Endlosschlauch-
gestrick hergestellt und dann auf eine vorbestimmte Län-
ge abgelängt.
[0021] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
das Filamentgarn und der Draht gemeinsam über eine
Öse, somit über eine gemeinsame Öse, einer Rund-
strickmaschine zugeführt werden. Ein Draht und ein Fi-
lamentgarn laufen somit durch eine gemeinsame Öse
hindurch.
[0022] Noch eine Ausführungsform sieht vor, dass das
Filamentgarn und der Draht gemeinsam von jeweils einer
der Rundstricknadeln der Rundstrickmaschine aufge-
nommen und verstrickt werden.
[0023] Wiederum eine weitere Ausführungsform sieht
vor, dass das Gestrickband zumindest einseitig be-
schichtet wird.
[0024] Zudem schließt die Erfindung die technische
Lehre ein, dass bei einem Schnittschutz für zumindest
teilweise unter Sanitärfliesen befindliche Dichtungsfoli-
en, vorgesehen ist, dass der Schnittschutz nach einem
hier beschriebenen Verfahren hergestellt ist, und insbe-
sondere umfasst: ein Gestrickband, welches mindestens
zweilagig ausgebildet ist, wobei die Randbereiche des
Gestrickbands durchgehend miteinander verbunden
sind, sodass lediglich an den Enden des Gestrickbands
stirn- bzw. endseitig der Rand des Gestrickbands offen
ist, wobei das Gestrickband als geplättetes Rundgestrick
mit mindestens einem schnittfesten Filamentgarn und
mindestens einem Draht hergestellt ist.
[0025] Ferner sieht eine Ausführungsform vor, dass
bei einem Schnittschutz für Dichtungselemente wie Dich-
tungsfolien oder Dichtungsmassen, insbesondere für zu-
mindest teilweise unter Sanitärfliesen befindliche Dich-
tungselemente wie Dichtungsfolien oder Dichtungsmas-
sen, vorgesehen ist, dass der Schnittschutz nach einem
hier beschriebenen Verfahren hergestellt ist, und insbe-
sondere umfasst: ein Gestrickband, welches mindestens
zweilagig ausgebildet ist, wobei die Randbereiche des
Gestrickbands durchgehend miteinander verbunden
sind, sodass lediglich an den Enden des Gestrickbands
stirn- bzw. endseitig der Rand des Gestrickbands offen
ist, wobei das Gestrickband als geplättetes Rundgestrick
mit mindestens einem schnittfesten Filamentgarn und
mindestens einem Draht als Verbund aus einem textilen
und einem metallischen Teil, insbesondere aramidfaser-
frei, hergestellt ist.
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[0026] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
mindestens eine Seite des Gestrickbands beschichtet
ist.
[0027] Eine weitere Ausführungsform sieht vor, dass
mindestens eine Seite des Gestrickbands mit einem
Kunststoff beschichtet ist, sodass die eine Seite wasser-
dicht und/oder selbstklebend beschichtet bzw. ausgebil-
det ist.
[0028] Auch schließt die Erfindung die technische Leh-
re ein, dass eine Verwendung eines rundgestrickten und
danach geplätteten Gestricks aus mindestens einem
schnittfesten Filamentgarn und einem Draht als Schnitt-
schutz für zumindest teilweise unter Sanitärfliesen be-
findliche Dichtungsfolien vorgesehen ist.
[0029] Insbesondere ist in einer Ausführung vorgese-
hen, dass eine Verwendung eines rundgestrickten und
danach geplätteten Gestricks aus mindestens einem
schnittfesten Filamentgarn und einem Draht, somit mit
einem textilen und einem metallischen Teil, insbesonde-
re aramidfaserfrei, als Schnittschutz für Dichtungsele-
mente wie Dichtungsfolien oder Dichtungsmassen, ins-
besondere für zumindest teilweise unter Sanitärfliesen
befindliche Dichtungselemente wie Dichtungsfolien oder
Dichtungsmassen, vorgesehen ist.
[0030] Nicht zuletzt schließt die Erfindung die techni-
sche Lehre ein, dass bei einem Verfahren zur Ausbildung
von Silikonfugen zur weiteren Abdichtung von Dich-
tungselementen wie Dichtungsfolien oder Dichtungs-
massen, insbesondere für zumindest teilweise auf min-
destens einem Dichtungselement wie einer Dichtungs-
folie oder eine Dichtungsmasse befindlichen Sanitärflie-
sen vorgesehen ist, dass mindestens ein hier beschrie-
bener Schnittschutz im Bereich der Silikonfugen zumin-
dest teilweise zwischen dem Dichtungselement wie der
Dichtungsfolie oder der Dichtungsmassen und der Sili-
konfuge angeordnet wird. Der Schnittschutz wird bevor-
zugt nach Vorsehen der Folien und vor Anordnung der
Fliesen und der Silikonfuge auf der Dichtungsfolie ange-
ordnet. Der Schnittschutz ist bzw. wird dabei zwischen
Fliese und/oder der Silikonfuge auf der einen Seite und
der Dichtungsfolie auf der anderen Seite angeordnet.
[0031] Insbesondere ist vorgesehen, dass bei einem
Verfahren zur Ausbildung von Silikonfugen zur weiteren
Abdichtung von einem Dichtungselement wie einer Dich-
tungsfolie oder einer Dichtungsmasse, wobei mindes-
tens ein hier beschriebener Schnittschutz im Bereich der
Silikonfugen zumindest teilweise zwischen dem Dich-
tungselement und der Silikonfuge angeordnet wird.
[0032] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
der Schnittschutz nachträglich im Bereich unter der Sili-
konfuge zwischen Dichtungsfolie/Dichtungsmasse
(Dichtungselement) einerseits und der Fliese und/oder
der Silikonfuge andererseits angebracht wird.
[0033] Das Schlauchgestrick ist bzw. wird als Rund-
gestrick aus einem Draht, insbesondere einem metalli-
schen Draht, und einem schnittfesten Filamentgarn her-
gestellt. Der metallische Draht ist vorzugsweise als Edel-
stahldraht ausgebildet. Schnittfeste Filamentgarne sind

beispielsweise aus der DE 602100094 T2 bekannt. Der-
artige Garne sind textile Garne, die eine hohe Schnitt-
festigkeit aufweisen. Das Garn und der Draht weisen in
einer Ausführungsform den gleichen Durchmesser auf.
In anderen Ausführungsformen weicht der Durchmesser
des Drahts von dem Durchmesser des Garns ab. Bevor-
zugt liegt der Durchmesser des Drahts im Bereich von
0,05 mm bis 0,2 mm, weiter bevorzugt im Bereich von
0,1 mm bis 0,15 mm und am meisten bevorzugt im Be-
reich um die 0,12 mm. Es können je nach Anwendungs-
zweck auch davon abweichende Drahtdurchmesser ver-
wendet werden. Der Durchmesser des Drahts ist vor-
zugsweise über dessen Länge konstant. In anderen Aus-
führungsformen variiert der Durchmesser des Drahts
über dessen Länge. Vorzugsweise werden genau ein
Draht und genau ein Garn für das Stricken verwendet.
In anderen Ausführungsformen werden mehrere Garne
als Drähte verwendet. In wiederum anderen Ausfüh-
rungsformen werden mehrere Drähte als Garne verwen-
det. Bevorzugt werden genau ein Draht und ein Garn
durch eine gemeinsame Öse der Rundstrickmaschine
zugeführt, sodass eine Rundstricknadel genau einen
Draht und genau ein Garn gleichzeitig aufnimmt bzw.
verstrickt. In anderen Ausführungsformen ist eine unter-
schiedliche Zufuhr von Garn und Draht denkbar. Das Zu-
führen von Draht und Garn erfolgt vorzugweise mit glei-
cher Zuführgeschwindigkeit beider.
[0034] Bei der Herstellung wird zunächst ein Schlauch-
gestrick mittels Rundstricken des Drahtes und des Garns
realisiert. Das Schlauchgestrick wird als einlagiges
Schlauchgestrick hergestellt. In anderen Ausführungs-
formen lässt sich das Schlauchgestrick mit mehreren La-
gen herstellen. Das ein- oder mehrlagige Schlauchge-
strick wird danach geplättet, sodass ein Gestrickband
hergestellt ist. Das Gestrickband hat somit die doppelte
Anzahl an Lagen, wie das Schlauchgestrick. Bevorzugt
ist ein einlagiges Schlauchgestrick, sodass das Gestrick-
band zweilagig ist. Dabei ist der Randbereich des Ge-
strickbands über dessen Länge geschlossen bzw. es
sind beide Gestrickbandseiten des Gestrickbands ent-
lang dessen beider Längsränder miteinander verbunden,
genauer verstrickt. Lediglich der stirnseitige und der end-
seitige Rand des Gestrickbands sind offen.
[0035] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
zwischen den beiden Gestrickbandseiten im Inneren des
Gestrickbands keine weiteren Teile, beispielsweise Fo-
lien oder dergleichen, vorgesehen sind. Das Innere des
Gestrickbands ist bevorzugt leer. In anderen Ausfüh-
rungsformen weist das Innere des Gestrickbands eine
Einlage oder dergleichen, beispielsweise in Form einer
Folie auf. Diese können beispielsweise für eine erhöhte
Schnittschutzfestigkeit vorgesehen sein und können ins-
besondere dünne und/oder flexible Metallfolien umfas-
sen. Aber auch ohne zusätzliche Schnittschutzelemente
weist das Gestrickband eine verbesserte Schnittfestig-
keit und somit einen verbesserten Schnittschutz auf.
Denn durch die Zweilagigkeit und die durchgehende Ver-
bindung der beiden Lagen oder Gestrickseiten an den
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Längsrändern wird eine Relativbewegung der beiden La-
gen bei einem Einschneiden, beispielsweise durch ein
Messer, zugelassen. Diese Relativbewegung reduziert
die Einschnittanfälligkeit des Gestrickbandes. Da die bei-
den Lagen somit aus einem schnittfesten Garn gebildet
sind, die zusätzlich mit einem Draht verstrickt sind, ist
die Schnittfestigkeit erhöht. Die Kombination aus schnitt-
festem Garn und Draht, verstrickt als ein gemeinsames
Rundgestrick, und die Zweilagigkeit, hergestellt durch
Plätten des Rundgestricks / Schlauchs zu einem Ge-
strickband, erhöhen signifikant die Schnittfestigkeit des
Schnittschutzes.
[0036] Eine der Gestrickbandlagen oder Gestrick-
bandseiten ist vorzugsweise beschichtet. In anderen
Ausführungsformen sind beide Gestrickbandlagen oder
Gestrickbandseiten beschichtet. Die Beschichtung kann
dabei von außen aufgebracht sein oder von innen oder
sowohl von außen als auch von innen. Bevorzugt ist die
obere Gestrickbandlage frei von einer Beschichtung.
Dies hat den Vorteil, dass sich die Fugenmasse mit dem
Gestrickbandmaterial gut verbinden lässt und so eine op-
timale Verfugung realisierbar ist. Weiter bevorzugt ist so-
wohl die Innenseite als auch die Außenseite der oberen
Gestrickbandlage beschichtungsfrei ausgebildet. Die
obere Gestrickbandlage ist die Lage, welcher der Sili-
konfuge zugewandt ist.
[0037] Weiter bevorzugt ist die untere Gestrickband-
lage, somit die der Dichtungsfolie zugeordnete Gestrick-
bandlage beschichtet. Bevorzugt ist die untere Gestrick-
bandlage von außen beschichtet. In anderen Ausfüh-
rungsformen kann die untere Gestrickbandlage von in-
nen oder von innen und außen beschichtet sein.
[0038] Die Beschichtung ist vorzugsweise als Kunst-
stoffbeschichtung ausgebildet. Dabei ist in einer Ausfüh-
rungsform vorgesehen, dass die Kunststoffbeschichtung
als klebende Kunststoffbeschichtung ausgebildet ist, so-
dass sich das mit dieser klebenden Kunststoffbeschich-
tung beschichtete Gestrickband an die Dichtungsfolie
oder ein anderes Objekt ankleben lässt. Andere stoff-
schlüssige Haftmittel lassen sich ebenfalls vorsehen.
[0039] In einer anderen Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass die Beschichtung, insbesondere die Kunst-
stoffbeschichtung, als wasserdichte Kunststoffbeschich-
tung ausgebildet ist. Auf diese Weise lässt sich zumin-
dest eine Lage des Gestrickbands als wasserdichte Lage
ausbilden.
[0040] In noch einer anderen Ausführungsform ist die
Beschichtung als Kunststoffbeschichtung ausgebildet,
die sowohl wasserabdichtend als auch (selbst-)klebend
ausgebildet ist. Bei einer Ausbildung als klebende Be-
schichtung ist vorzugsweise eine Schutzfolie auf der kle-
benden Fläche der klebenden Beschichtung vorgese-
hen. Diese lässt sich dann bei Bedarf abziehen um die
Klebewirkung zu aktivieren.
[0041] Das so hergestellte Schnittschutzband lässt
sich als Schnittschutz insbesondere im Sanitärbereich
verwenden. Dabei lässt sich der Schnittschutz in einer
Ausführungsform nachrüsten. Bevorzugt wird der

Schnittschutz bereits bei einer Verfliesung vorgesehen.
[0042] Nach Vorsehen einer Dichtungsfolie wird in
dem Bereich, in dem später Silikonfugen vorgesehen
werden, der Schnittschutz vorgesehen. Der Schnitt-
schutz ist als Gestrickband ausgebildet. Dieses lässt sich
aufwickeln bzw. abwickeln. Somit ist eine bevorzugte
Handhabbarkeit realisiert. Das Gestrickband wird auf die
entsprechenden Stellen der Dichtungsfolie aufgebracht.
Darüber werden dann die Fliesen angeordnet. Die Flie-
sen werden teilweise mit Mörtel angeordnet. Im Bereich,
in dem die Fliesen mit Silikonfuge verfugt werden, ist der
jeweilige Schnittschutz vorgesehen. Der bandförmige
Schnittschutz weist eine Breite auf, die breiter ist, als die
Breite der aufzubringenden Silikonfuge. Dabei wird der
Schnittschutz von zwei benachbarten aber beabstande-
ten Fliesen zumindest teilweise überlappt. Zwischen den
Fliesen ist somit ein Spalt für die Silikonfuge vorgesehen.
Somit ist eine geschichtete oder gestapelte Anordnung
von Dichtungsfolie, Schnittschutz, Fliese bzw. Silikonfu-
ge vorgesehen. Da der Bereich zwischen Silikonfuge und
Dichtungsfolie komplett von dem Schnittschutz abge-
deckt ist, wird ein Einschneiden in die Dichtungsfolie
wirksam verhindert.
[0043] Das Gestrick wird als Maschenware hergestellt,
das heißt, aus mehreren in eine Längsrichtung verbun-
denen Maschenreihen. Die Maschengröße ist dabei je
nach Dämpfungsgrad vorgebbar. Die Faser bzw. das
Garn kann mit einem vorgebbaren Garn-/Faserdurch-
messer bestimmt sein. Das technische Gestrick wird in
einer Ausgestaltung endlos als Schlauchelement aus
mehreren in eine Längsrichtung verbundenen Maschen-
reihen ausgebildet, sodass ein sich in Längsrichtung er-
streckendes Schlauchgestrick gebildet ist. Insbesondere
ist das technische Gestrick als einlagiges Schlauchele-
ment oder Schlauchelementgestrick ausgebildet. In dem
Schlauchgestrick sind in einigen Ausführungsformen
Ausnehmungen wie Bohrungen und dergleichen einge-
bracht. Das Schlauchgestrick ist bevorzugt elastisch
ausgebildet.
[0044] Es können mehrere Materialien zu einem Draht
und/oder einer Faser integriert sein. Bei der Wahl einer
Draht- und/oder Faserstärke ist zu beachten, dass der
Durchmesser eines Drahtes und/oder einer Faser mit
seiner Lebensdauer verknüpft ist. Um eine Bruchgefahr
zu vermeiden, sollte der Durchmesser eines Drahtes
und/oder einer Faser nicht zu dünn gewählt sein. Der
Draht und/oder die Faser weisen dabei in einigen Aus-
führungsformen einen Durchmesser von etwa 0,01 mm
bis 5 mm, bevorzugt von etwa 0,05 mm bis etwa 1,5 mm
und besonders bevorzugt von etwa 0,11 mm bis etwa
0,13 mm auf. Neben der Wahl des Drahts beziehungs-
weise des Fasermaterials oder Garnmaterials werden
die Eigenschaften der Maschenware auch durch die Grö-
ße und Dichte der Maschen beeinflusst, wobei die Dichte
der Maschen in einem formgebenden Verfahrensschritt
erhöht werden kann. Dies hat Auswirkungen auf die Ei-
genschaften der Maschenware, insbesondere auf die
Elastizität und damit auch Federung. Die Maschenware
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weist dabei eine Maschenweite von 0,01 mm bis 50 mm,
bevorzugt von 0,5 mm bis 20 mm und besonders bevor-
zugt von 3 mm bis 8 mm auf. Insbesondere hat sich he-
rausgestellt, dass eine gestrickte und insbesondere eine
rund gestrickte Maschenware bevorzugt ist. Auf diese
Weise lässt sich ein als Schlauchelement ausgebildetes
Gestrick realisieren. Bevorzugt ist das Schlauchgestrick
als endloses Schlauchgestrick hergestellt bzw. wird als
endloses Schlauchgestrick hergestellt. Durch das Ver-
stricken des Garns und des Drahts wird eine ausreichend
große Flexibilität beibehalten, die es ermöglicht, das
Schlauchgestrick bzw. das durch Plätten erzeugte Ge-
strickband aufzurollen.
[0045] Weitere die Erfindung verbessernde Maßnah-
men sind in den Unteransprüchen angegeben oder er-
geben sich aus der vorstehenden Beschreibung. Sämt-
liche aus den Ansprüchen, der Beschreibung oder der
Zeichnungen hervorgehenden Merkmale und/oder Vor-
teile, einschließlich konstruktive Einzelheiten, räumliche
Anordnung und Verfahrensschritte können sowohl für
sich als auch in verschiedensten Kombinationen erfin-
dungswesentlich sein.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Schnittschutzes für
zumindest teilweise unter Sanitärfliesen befindliche
Dichtungsfolien, umfassend die Schritte:
Herstellung eines Schlauchgestricks, Plätten des
Schlauchgestricks, sodass ein mindestens zwei-la-
giges Gestrickband vorliegt, wobei zur Herstellung
des Schlauchgestricks ein schnittfestes Filament-
garn und ein Draht miteinander zu dem Schlauch-
gestrick verstrickt werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
das Filamentgarn und der Draht gemeinsam über
eine Öse einer Rundstrickmaschine zugeführt wer-
den.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
das Filamentgarn und der Draht gemeinsam von je-
weils einer der Rundstricknadeln der Rundstrickma-
schine aufgenommen und verstrickt werden.

4. Verfahren nach einem der vorherigen Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das Gestrickband zumindest einseitig beschichtet
wird.

5. Schnittschutz für zumindest teilweise unter Sanitär-
fliesen befindliche Dichtungsfolien, wobei der
Schnittschutz nach einem Verfahren gemäß der vor-
herigen Ansprüche 1 bis 4 hergestellt ist, und um-
fasst:

ein Gestrickband, welches mindestens zweilagig
ausgebildet ist, wobei die Randbereiche des Ge-
strickbands durchgehend miteinander verbunden
sind, sodass lediglich an den Enden des Gestrick-
bands stirn- bzw. endseitig der Rand des Gestrick-
bands offen ist, wobei das Gestrickband als geplät-
tetes Rundgestrick mit mindestens einem schnittfes-
ten Filamentgarn und mindestens einem Draht her-
gestellt ist.

6. Schnittschutz nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass
mindestens eine Seite des Gestrickbands beschich-
tet ist.

7. Schnittschutz nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
mindestens eine Seite des Gestrickbands mit einem
Kunststoff beschichtet ist, sodass die eine Seite was-
serdicht und/oder selbstklebend beschichtet bzw.
ausgebildet ist.

8. Verwendung eines rundgestrickten und danach ge-
plätteten Gestricks aus mindestens einem schnitt-
festen Filamentgarn und einem Draht als Schnitt-
schutz für zumindest teilweise unter Sanitärfliesen
befindliche Dichtungsfolien.

9. Verfahren zur Ausbildung von Silikonfugen zur wei-
teren Abdichtung von zumindest teilweise auf min-
destens einer Dichtungsfolie befindlichen Sanitär-
fliesen, wobei mindestens ein Schnittschutz nach
Anspruch 5 bis 7 im Bereich der Silikonfugen zumin-
dest teilweise zwischen der Dichtungsfolie und der
Silikonfuge angeordnet wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, wobei
der Schnittschutz nachträglich im Bereich zumindest
unter der Silikonfuge zwischen Dichtungsfolie und
Silikonfuge angebracht wird.
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